
PA\894034DE.doc PE483.740v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

2011/0308(COD)

4.4.2012

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten

für den Rechtsausschuss

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit 
verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen
(COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Franziska Katharina Brantner



PE483.740v01-00 2/17 PA\894034DE.doc

DE

PA_Legam



PA\894034DE.doc 3/17 PE483.740v01-00

DE

KURZE BEGRÜNDUNG

Während der Richtlinienvorschlag sich auf eine Reihe von Aspekten im Zusammenhang mit 
den Jahresabschlüssen und den konsolidierten Abschlüssen von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung in Europa bezieht, stehen die vorgeschlagenen Anforderungen an 
Unternehmen in der EU und Unternehmen von öffentlichem Interesse, ihre Zahlungen an 
Regierungen offenzulegen, in der vorliegenden Stellungnahme im Vordergrund.

Die Kommission schlägt vor, große Unternehmen und Unternehmen von öffentlichem 
Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder der Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern tätig sind, zu verpflichten, für die einzelnen Länder und Projekte einen Bericht 
über die Zahlungen, die sie weltweit an lokale, regionale und nationale Regierungen geleistet 
haben, zu erstellen. Diese Initiative ist ausdrücklich zu begrüßen. Solche 
Offenlegungsvorschriften werden dazu beitragen, dass Investoren ihr Urteil auf bessere 
Informationen stützen und Vertreter der lokalen Zivilgesellschaft ihre Regierungen besser zur 
Verantwortung ziehen können, wenn es um die Verwendung der Erträge aus den natürlichen 
Ressourcen ihres jeweiligen Landes geht.

Eine Verbesserung der Transparenz wird zu einer besseren Governance beitragen und das 
Risiko der Korruption verringern, wodurch sich die Entwicklungsperspektiven der 
betreffenden Länder verbessern. Die Offenlegungsvorschriften werden auch die bereits 
bestehende, auf Freiwilligkeit beruhende Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft 
stärken. Während die Verfasserin den Vorschlag der Kommission grundsätzlich ausdrücklich 
begrüßt, schlägt sie dennoch einige Änderungen zu gewissen Bestimmungen vor, 
insbesondere zur Projektdefinition, zur Wesentlichkeitsschwelle und zu den Ausnahmen.

Zusätzlich zu diesen Änderungen zu einzelnen Bestimmungen des Kommissionsvorschlags 
schlägt die Verfasserin vor, den Text in Bezug auf die abgedeckten Sektoren und 
offenzulegenden Angaben zu erweitern. Mit der neuen Richtlinie soll nämlich nicht nur die 
staatliche Regierungsführung in Drittländern, sondern auch die Unternehmensführung von 
großen Unternehmen in der EU, die in diesen Ländern tätig sind, verbessert werden. Die 
Berichterstatterin schlägt daher vor, bestimmte kontextbezogene Daten nach Ländern (anstatt 
nach Projekten) in die Offenlegungsvorschriften aufzunehmen, zum Beispiel 
Produktionsvolumen, Umsatz und Zahl der Beschäftigten.

Diese Informationen sind notwendig, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können. Infolgedessen wird die 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen gestärkt und das Risiko unkorrekter 
Verrechnungspreise sowie von Steuerhinterziehung und -umgehung verringert. Durch eine 
Verringerung des Umfangs der umgangenen Steuern würde die Besteuerungsgrundlage der 
Entwicklungsländer gestärkt, was zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und zur Verringerung 
ihrer Abhängigkeit von ausländischer Entwicklungshilfe beitragen würde. Gleichzeitig trügen 
solche Maßnahmen dazu bei, Steuerhinterziehung und Steuerumgehung in der Europäischen 
Union zu verringern und könnten die Investoren ihr Urteil auf bessere Informationen stützen, 
wenn sie die Risiken der Unternehmen in den einzelnen Ländern bewerten müssen.
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Solche Erwägungen in Bezug auf Unternehmensführung und Steuerhinterziehung und -
umgehung sind nicht auf einen spezifischen Sektor begrenzt. Die Verfasserin schlägt deshalb 
vor, die Offenlegungsvorschriften (nach Ländern) auszuweiten.

Die von der Verfasserin vorgeschlagenen Offenlegungsvorschriften würden keinen 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen darstellen, da diese keine 
neuen Daten erheben müssten, die sie zu Zwecken der internen Verwaltung oder zu anderen 
Zwecken nicht bereits besäßen. Darüber hinaus würden Konkurrenten keine Einsicht in 
sensible Geschäftsdaten erhalten, da die betreffenden Daten, oder ziemlich genaue 
Schätzungen, den Konkurrenten bereits zur Verfügung stehen. Die Rechtsvorschriften würden 
sich somit in erster Linie dahingehend auswirken, dass diese Informationen auch den 
Investoren und der Öffentlichkeit zur Verfügung stünden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Im Interesse einer größeren 
Transparenz hinsichtlich der an staatliche 
Stellen geleisteten Zahlungen sollten große 
Unternehmen und Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder im 
Holzeinschlag in Primärwäldern tätig 
sind, in einem separaten jährlichen Bericht 
offenlegen, welche wesentlichen
Zahlungen sie an staatliche Stellen in den 
Ländern geleistet haben, in denen sie ihrer 
Tätigkeit nachgehen. Entsprechende
Unternehmen sind in Ländern tätig, die 
reich an natürlichen Ressourcen, 
insbesondere Erdöl, Erdgas und
Primärwäldern, sind. In dem Bericht 
sollten Zahlungen aufgeführt werden, die 
denen vergleichbar sind, die von den an 
der Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) beteiligten 
Unternehmen offengelegt werden. Diese 
Initiative ergänzt den EU-Aktionsplan 
„Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 

(32) Im Interesse einer größeren 
Transparenz hinsichtlich der an staatliche 
Stellen geleisteten Zahlungen sollten große 
Unternehmen und Unternehmen von 
öffentlichem Interesse in einem jährlichen 
Bericht offenlegen, welche Zahlungen sie 
an staatliche Stellen in den Ländern 
geleistet haben, in denen sie ihrer Tätigkeit 
nachgehen. Der Bericht, der ein Teil des 
Anhangs sein sollte, sollte auch bestimmte 
kontextbezogenen Informationen 
enthalten. Diese Maßnahmen zielen 
darauf ab, dass die Investoren ihr Urteil 
auf bessere Informationen stützen 
können; außerdem sollen auf diese Weise 
die Corporate Governance und die 
Rechenschaftspflicht verbessert werden 
und soll ein Beitrag zur Eindämmung der 
Steuerhinterziehung geleistet werden. Der 
Bericht sollte nach Ländern 
untergliederte Offenlegungen 
einschließen, wobei für Unternehmen, die 
die in der mineralgewinnenden Industrie 
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und Handel im Forstsektor“ („Forest Law 
Enforcement, Governance and Trade“, 
FLEGT) und die Holzverordnung, die von 
Holzhändlern verlangt, alle gebotene 
Sorgfalt walten zu lassen, um zu 
verhindern, dass Holz aus illegalem 
Einschlag auf den EU-Markt gelangt.

oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags 
in Primärwäldern tätig sind, bestimmte 
zusätzliche projektbezogene 
Berichtspflichten gelten.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Zweck der Berichte sollte es sein, den 
Regierungen ressourcenreicher Länder 
dabei zu helfen, die EITI-Grundsätze und -
Kriterien umzusetzen und ihren Bürgern 
Rechenschaft über die Zahlungen 
abzulegen, die sie von den in ihrem 
Hoheitsgebiet tätigen Unternehmen der 
mineralgewinnenden Industrie und der 
Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern erhalten. Der Bericht sollte 
die Informationen nach Ländern 
aufschlüsseln sowie nach Projekten, 
sofern ein Projekt – z. B. eine Konzession, 
ein geografisches Gebiet o. Ä. – als 
berichterstattende Einheit der niedrigsten 
Ebene betrachtet wird, auf der das 
Unternehmen regelmäßig interne 
Lageberichte erstellt. Im Lichte des 
übergeordneten Ziels der Förderung einer 
guten Governance in den betreffenden 
Ländern sollte die Frage, inwieweit es 
sich um wesentliche Zahlungen handelt, 
in Abhängigkeit von der empfangenden 
staatlichen Stelle bewertet werden. Es 
können verschiedene 
Wesentlichkeitskriterien in Betracht 
gezogen werden, wie etwa der absolute 
Betrag der Zahlung oder ein prozentualer 
Schwellenwert (z. B. Zahlungen, die einen 

(33) In den Berichten der großen 
Unternehmen und Unternehmen 
öffentlichen Interesses, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder auf 
dem Gebiet des Holzeinschlags in 
Primärwäldern1 tätig sind, sollten auch 
Zahlungen an Regierungen 
projektbezogen offengelegt werden, wenn 
"Projekt" die Einrichtung einer 
operationellen Einheit auf der Grundlage 
einer oder mehrerer Lizenzen, 
Konzessionen, Verträge oder anderer 
spezieller rechtlicher Vereinbarungen, die 
zu steuerlichen steuerähnlichen 
Verbindlichkeiten führen, bedeutet. Die 
Bestimmungen in Bezug auf eine 
projektbezogene Offenlegung sollte auf 
Projekte beschränkt werden, deren 
Gesamtbetrag der Zahlungen 
100 000 EUR übersteigt. In den Berichten 
sollten Zahlungen aufgeführt werden, die 
denen vergleichbar sind, die von den an 
der Initiative für Transparenz in der 
Rohstoffwirtschaft (EITI) beteiligten 
Unternehmen offengelegt werden. 
Daneben ergänzt die Initiative den EU-
Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor (FLEGT-Aktionsplan)2 und 
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bestimmten Prozentsatz des BIP eines 
Landes überschreiten); die betreffenden 
Kriterien können in einem delegierten
Rechtsakt festgelegt werden. Innerhalb 
von fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
Richtlinie sollte die Kommission das 
Berichterstattungssystem überprüfen und 
einen entsprechenden Bericht vorlegen. 
Bei der Überprüfung sollte die 
Wirksamkeit der Regelung analysiert und 
internationalen Entwicklungen, 
einschließlich Fragen der 
Wettbewerbsfähigkeit und der 
Energieversorgungssicherheit, Rechnung 
getragen werden. Auch sollten die 
Erfahrungen von Erstellern und Nutzern 
der Zahlungsinformationen 
berücksichtigt und Überlegungen dazu 
angestellt werden, ob es sinnvoll wäre, 
zusätzliche Zahlungsinformationen, etwa 
zu den effektiven Steuersätzen, und 
nähere Angaben zum Empfänger, etwa 
Angaben zu seiner Bankverbindung, mit 
aufzunehmen.

die EU-Holzverordnung3, wonach die mit 
Holzerzeugnissen Handel Treibenden 
verpflichtet sind, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, um die Einfuhr illegal 
geschlagenen Holzes in die EU zu 
verhindern. Zweck der Berichte sollte es 
sein, den Regierungen ressourcenreicher 
Länder dabei zu helfen, die EITI-
Grundsätze und -Kriterien umzusetzen und 
ihren Bürgern Rechenschaft über die 
Zahlungen abzulegen, die sie von den in 
ihrem Hoheitsgebiet tätigen Unternehmen 
der mineralgewinnenden Industrie und der 
Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern erhalten.

____________
1In der Richtlinie 2009/28/EG definiert 
als "Wald und andere bewaldete Flächen 
mit einheimischen Arten, in denen es kein 
deutlich sichtbares Anzeichen für 
menschliche Aktivität gibt und die 
ökologischen Prozesse nicht wesentlich 
gestört sind".
2Siehe Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 
des Rates vom 20. Dezember 2005 zur 
Einrichtung eines FLEGT-
Genehmigungssystems für Holzeinfuhren 
in die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 
347/1 vom 30.12.2005, S. 1).
Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Oktober 2010 über die 
Verpflichtungen von Marktteilnehmern, 
die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr 
bringen (Abl. L 295 vom 12.11.2010, S. 
23.). Von dieser Pflicht ausgenommen 
sind Unternehmen, die Holzerzeugnisse 
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auf der Grundlage freiwilliger EU-
Vereinbarungen einführen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 33 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33a) Innerhalb von vier Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie sollte die 
Kommission das Berichterstattungssystem 
zu Zahlungen an staatliche Stellen 
überprüfen und einen entsprechenden 
Bericht vorlegen. Bei der Überprüfung 
sollte die Wirksamkeit der Regelung 
analysiert und internationalen 
Entwicklungen, einschließlich Fragen der 
Wettbewerbsfähigkeit und der 
Energieversorgungssicherheit, Rechnung 
getragen werden. Sie sollte ferner prüfen, 
ob die Meldepflichten für Unternehmen, 
die in der mineralgewinnenden Industrie 
oder im Holzeinschlag in Primärwäldern 
tätig sind, auf bestimmte andere 
Industriebetriebe einschließlich 
insbesondere in der Fischerei ausgeweitet 
werden sollten. Auch sollten die 
Erfahrungen von Erstellern und Nutzern 
der Zahlungsinformationen 
berücksichtigt und Überlegungen dazu 
angestellt werden, ob es sinnvoll wäre, 
zusätzliche Zahlungsinformationen, etwa 
zu den effektiven Steuersätzen, und 
nähere Angaben zum Empfänger, etwa 
Angaben zu seiner Bankverbindung, mit 
aufzunehmen.

Or. en
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. 'Unternehmen der mineralgewinnenden 
Industrie' ein Unternehmen, das auf dem 
Gebiet der Exploration, Entdeckung, 
Weiterentwicklung und Gewinnung von 
Mineralien, Erdöl- und Erdgasvorkommen 
gemäß Abschnitt B-Ziffern 05 bis 08 von 
Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates .tätig ist.

1. 'Unternehmen der mineralgewinnenden 
Industrie' ein Unternehmen, das auf dem 
Gebiet der Sondierung, Exploration, 
Entdeckung, Weiterentwicklung und 
Gewinnung von Mineralien, Erdöl- und 
Erdgasvorkommen gemäß Abschnitt B-
Ziffern 05 bis 08 von Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates
.tätig ist.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 36 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. 'Projekt' die Tätigkeit einer bestimmten
operationellen Berichterstattungseinheit 
auf unterster Ebene des Unternehmens, 
die regelmäßig interne Lageberichte zur 
Überwachung der Unternehmenstätigkeit 
erstellt.

4. "Projekt" die Einrichtung einer 
operationellen Einheit auf der Grundlage 
einer oder mehrerer Lizenzen,
Konzessionen, Verträge oder anderer 
spezieller rechtlicher Vereinbarungen, die 
zu steuerlichen steuerähnlichen 
Verbindlichkeiten führen.

Or. en

Begründung

Die hier als Grundlage zur Definition eines Projekts herangezogenen rechtlichen 
Vereinbarungen sind in der Industrie allgemein gebräuchlich und deren Charakter wird sehr 
gut verstanden.  Diese Definition sollte einer Definition vorgezogen werden, die auf interne 
Regelungen für Managementberichte basiert, die zwischen den Unternehmen sehr weit 
voneinander abweichen. 
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 37 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten schreiben großen 
Unternehmen und allen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder auf 
dem Gebiet des Holzeinschlags in 
Primärwäldern tätig sind, vor, jährlich 
einen Bericht über Zahlungen an staatliche 
Stellen auszuarbeiten und zu 
veröffentlichen.

1. Die Mitgliedstaaten schreiben großen 
Unternehmen und allen Unternehmen von 
öffentlichem Interesse vor, jährlich einen 
Bericht über Zahlungen an staatliche 
Stellen und bestimmte kontextbezogene 
Informationen gemäß Artikel 38
auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Der 
Bericht enthält Informationen über 
Aktivitäten von Tochterunternehmen, 
Joint Ventures, festen Niederlassungen 
und im Rahmen anderer 
Handelsvereinbarung sofern sie in den 
Jahresabschlüssen des fraglichen 
Unternehmens beziehungsweise des 
fraglichen Betriebes konsolidiert sind. 
Der Bericht ist Teil des Anhangs.

Or. en

Begründung

Die Veröffentlichung von Zahlungen, die an Regierungen geleistet wurden, und von 
bestimmten kontextbezogenen Informationen sollten nicht auf die der mineralgewinnenden 
Industrie oder der Industrie des Holzeinschlags, die  in Primärwäldern tätig sind, begrenzt 
sein, da die Auswirkungen einer erhöhten Transparenz in jedem Sektor von Vorteil wären. 
Außerdem sollten die Berichte Teil des Anhangs sein und so den Zugang und die 
Zuverlässigkeit von Daten verbessern sowie die Notwenigkeit für Unternehmen vermeiden, 
für die Erstellung und Veröffentlichung der Berichte gesonderte Regelungen zu treffen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Im Bericht werden folgende Faktoren 
spezifiziert, sofern sie für die die 
Zahlungen erhaltende staatliche Stelle 
wesentlich sind:

1. Im Bericht werden folgende Faktoren 
spezifiziert:
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Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) wurden diese Zahlungen für ein 
spezifisches Projekt getätigt, Betrag je Art 
der Zahlung, einschließlich Sachleistungen, 
die im Laufe eines Geschäftsjahrs getätigt 
wurden, und der Gesamtbetrag der 
Zahlungen für jedes Projekt.

(c) für Unternehmen, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder der 
Industrie des Holzeinschlags in 
Primärwäldern tätig sind und der 
Wesentlichkeitsschwelle gemäß Absatz 1a  
unterliegen, wenn diese Zahlungen für ein 
spezifisches Projekt getätigt wurden , 
Betrag je Art der Zahlung, einschließlich 
Sachleistungen, die im Laufe eines 
Geschäftsjahrs getätigt wurden, und der 
Gesamtbetrag der Zahlungen für jedes 
Projekt.

Or. en

Begründung

Projektbezogene Berichterstattung sollte auf Zahlungen an staatliche Stellen von 
Unternehmen beschränkt werden, die in der mineralgewinnenden Industrie oder im 
Holzeinschlag in Primärwäldern tätig sind.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) Aufgliederung der Nettoumsatzerlöse 
nach Tätigkeitsbereichen;

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
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ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) Aufgliederung des 
Produktionsvolumens nach 
Tätigkeitsbereichen;

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cc) Produktionskosten mit der 
entsprechenden Zahl der Beschäftigten;

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cd) alle Barkosten von 
Geschäftstätigkeiten;

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ce) fixes Produktionsvermögen zum 
Jahresende mit kumulativen 
Abschreibungen;

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 – Buchstabe c f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cf) Nettogewinn und –verlust vor der 
Steuer mit Barbestand und latenten 
Steuersalden nach dem Prinzip der 
Periodenabgrenzung.

Or. en

Begründung

Diese ergänzenden Informationen sind wichtig, um die Informationen zu Zahlungen an 
staatliche Stellen in einen Kontext zu stellen, um die Steuerzahlungen der Unternehmen mit 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit vergleichen zu können, damit die Öffentlichkeit und die 
Steuerbehörden die Steuerzahlungen der Unternehmen in den verschiedenen 
Rechtsprechungsbereichen besser bewerten können.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Informationen gemäß Absatz 2 
werden länderbezogen offengelegt mit 
Ausnahme der Informationen gemäß 
Buchstabe c, die unter der Voraussetzung 
projektbezogen offengelegt werden, dass 
der auf ein bestimmtes Projekt bezogene 
Gesamtbetrag der Zahlungen 
100 000 EUR übersteigt.

Or. en

Begründung

Die Verpflichtung für Unternehmen, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem 
Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, Zahlungen auf projektbezogener 
Grundlage zu melden, sollte auf Zahlungen beschränkt werden, die für die empfangenden 
staatlichen Stellen wesentlich sind. Unter Berücksichtigung dessen, dass viele der in frage 
kommenden empfangenden staatlichen Stellen lokale und einzelstaatliche Stellen in 
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Entwicklungsländern sind, sollte die Wesentlichkeitsschwelle bei 100 000 Euro festgelegt 
werden. 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Steuern auf den Gewinn; (b) Steuern auf den Gewinn und der 
angewandte effektive Steuersatz;

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 2 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Zahlungen an Staatliche 
Sicherheitskräfte für Sicherheitsdienste

Or. en

Begründung

Der Einsatz staatlicher Sicherheitskräfte für Geschäftstätigkeiten, insbesondere im Kontext 
mineralgewinnender Unternehmen, ist ein Schlüsselbereich von Risiken für Investoren und 
betroffene Gemeinschaften. Die Offenlegung von Zahlungen an staatliche Stellen sollte 
deshalb die Zahlungen an Staatliche Sicherheitskräfte einschließen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Werden Zahlungen an eine staatliche 
Stelle in Sachleistungen getätigt, werden 

3. Werden Zahlungen an eine staatliche 
Stelle in Sachleistungen getätigt, werden 
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sie ihrem Wert oder ihrem Umfang nach 
gemeldet. Werden sie ihrem Wert nach 
gemeldet, sind ergänzende Erläuterungen 
zur Festlegung ihres Werts beizufügen.

sie ihrem Wert und ihrem Umfang nach 
gemeldet. Werden sie ihrem Wert nach 
gemeldet, sind ergänzende Erläuterungen 
zur Festlegung ihres Werts beizufügen.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, delegierte Rechtsakte nach 
Artikel 42 zu erlassen, um den Begriff der 
Wesentlichkeit von Zahlungen zu 
spezifizieren.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Definition der Wesentlichkeit ist für die Effektivität der Anforderungen zu Offenlegung 
entscheidend und sollte deshalb vom Gesetzgeber in der Richtlinie definiert werden und nicht 
durch die Kommission in einem delegierten Rechtsakt. Dies ist im vorgeschlagenen Artikel 38 
Absatz 1a (neu) geschehen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 38 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Dieser Bericht schließt Zahlungen an 
staatliche Stellen in einem Land aus, in 
dem die Offenlegung dieser Zahlungen 
eindeutig durch in diesem Land geltende 
Strafrechtsbestimmungen verboten ist. In 
diesen Fällen gibt das Unternehmen an, 
dass es Zahlungen nach den Absätzen 1 
bis 3 nicht gemeldet hat und nennt den 

entfällt
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Namen der betreffenden staatlichen 
Stelle.

Or. en

Begründung

Eine solche Ausschlussklausel könnte bestimmte Staatliche Stellen fälschlich dazu anregen, 
Verdunkelungsgesetze zu erlassen, die die Offenlegung verbieten, was in einigen Ländern 
gegenüber dem Statuts Quo zu weniger Transparenz führen könnte. Die Ausschlussklausel ist 
daher zu streichen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 39 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten schreiben großen 
Unternehmen und Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, die in der 
mineralgewinnenden Industrie oder auf 
dem Gebiet des Holzeinschlags in 
Primärwäldern tätig sind und unter ihr 
jeweiliges nationales Recht fallen, vor, 
einen konsolidierten Bericht über 
Zahlungen an staatliche Stellen gemäß 
Artikel 37 und 38 auszuarbeiten, wenn das 
besagte Mutterunternehmen einen 
konsolidierten Abschluss nach Artikel 23 
Absätze 1 bis 6 dieser Richtlinie erstellen 
muss.

1. Die Mitgliedstaaten schreiben großen 
Unternehmen und Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, die unter ihr 
jeweiliges nationales Recht fallen, vor, 
einen konsolidierten Bericht über 
Zahlungen an staatliche Stellen gemäß 
Artikel 37 und 38 auszuarbeiten, wenn das 
besagte Mutterunternehmen einen 
konsolidierten Abschluss nach Artikel 23 
Absätze 1 bis 6 dieser Richtlinie erstellen 
muss.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 41

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft die Umsetzung Die Kommission überprüft die Umsetzung 
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und Wirksamkeit dieses Kapitels, 
insbesondere im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich der jeweiligen 
Meldepflichten und der Meldemodalitäten 
auf Projektbasis. Bei der Überprüfung 
sollte auch internationalen Entwicklungen 
und den Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit der 
Energieversorgung Rechnung getragen 
werden. Die Überprüfung sollte spätestens
fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie abgeschlossen sein. Der Bericht 
wird an das Europäische Parlament und 
den Rat, gegebenenfalls zusammen mit 
einem Legislativvorschlag, weitergeleitet.

und Wirksamkeit dieses Kapitels, 
insbesondere im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich der jeweiligen 
Meldepflichten und der Meldemodalitäten 
auf Projektbasis. Bei der Überprüfung 
sollte auch internationalen Entwicklungen 
und den Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit der 
Energieversorgung Rechnung getragen 
werden. Sie sollte ferner prüfen, ob die
Meldepflichten für Unternehmen, die in 
der mineralgewinnenden Industrie oder 
im Holzeinschlag in Primärwäldern tätig 
sind, auf bestimmte andere 
Industriebetriebe einschließlich 
insbesondere in der Fischerei ausgeweitet 
werden sollten. Die Überprüfung sollte 
spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Richtlinie abgeschlossen sein. Der 
Bericht wird an das Europäische Parlament 
und den Rat, gegebenenfalls zusammen mit 
einem Legislativvorschlag, weitergeleitet.

Or. en


